
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Bekanntmachung der 
Grundsteuer-Hebesätze 2019 
 
Gem. Art. 69 Gemeindeordnung darf die 
Gemeinde die in der Haushaltssatzung jähr-
lich festzusetzenden Abgaben nach den 
Sätzen des Vorjahres erheben, wenn bei 
Beginn des Haushaltsjahres die Haushalts-
satzung noch nicht bekannt gemacht ist. 
 
Für die Erhebung der Grundsteuer im Jahre 
2019 gelten deshalb die für das Haushalts-
jahr 2018 für die Grundsteuer A auf 330 v.H. 
und die Grundsteuer B auf 310 v.H. festge-
setzten und die im Amtsblatt April 2018 öf-
fentlich bekannt gemachten Hebesätze. Ge-
genüber dem Kalenderjahr 2018 ist deshalb 
keine Änderung eingetreten, so dass auf die 
Erteilung von Grundsteuerbescheiden für 
das Jahr 2019 verzichtet wird. 
 
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Be-
messungsgrundlage (Messbeträge) sich 
seit der letzten Bescheiderteilung nicht ge-
ändert haben, wird deshalb durch diese öf-
fentliche Bekanntmachung gemäß § 27 
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 
07.08.1973 (Bundesgesetzblatt I S. 965), 
zuletzt geändert am 19.12.2008 die Grund-
steuer für das Kalenderjahr 2019 in der zu-
letzt für das Kalenderjahr 2018 veranlagten 
Höhe festgesetzt. 
 
Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert 
werden oder ändern sich die Besteuerungs-
grundlagen (Messbeträge), werden gemäß 

§ 27 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes Än-
derungsbescheide erteilt. 
 
Die Grundsteuer 2019 wird mit den in den 
zuletzt erteilten Grundsteuerbescheiden 
festgesetzten Vierteljahresbeiträgen jeweils 
am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 
November 2019 fällig.  
 
Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit 
des § 28 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes 
Gebrauch gemacht haben, wird die Grund-
steuer in einem Betrag am 01.07.2019 fällig.  
 
Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntma-
chung dieser Steuerfestsetzung treten für 
die Steuer-pflichtigen die gleichen Rechts-
wirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem 
Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zuge-
gangen wäre.  
 
Gegen die Steuerfestsetzung können Sie in-
nerhalb eines Monats nach seiner Bekannt-
gabe Widerspruch  
einlegen (siehe 1.) oder unmittelbar Klage 
erheben (siehe 2.). 

1. Wenn Sie Widerspruch einlegen: 
Den Widerspruch müssen Sie schriftlich o-
der zur Niederschrift bei der beklagten Be-
hörde Gemeinde Michelau, Brunnengasse 
5, 97447 Gerolzhofen einlegen. Sollte über 
den Widerspruch ohne zureichenden Grund 
in einer angemessenen Frist sachlich nicht 
entschieden werden, so können Sie Klage 
beim Bayerischen Verwaltungs-gericht in 
Würzburg, Burkarderstraße 26, 97082 
Würzburg schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts erheben. Die Klage können 
Sie nicht vor Ablauf von drei Monaten seit 
der Einlegung des Widerspruchs erheben, 
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außer wenn wegen besonderer Umstände 
des Falles eine kürzere Frist geboten ist. In 
der Klage müssen Sie den Kläger, den Be-
klagten Gemeinde Michelau und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen, 
ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag 
stellen und die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel angeben. Der 
Klageschrift sollen Sie diese öffentliche Be-
kanntmachung in Urschrift oder in Abschrift 
beifügen. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Sie Abschriften für die übrigen Betei-
ligten beifügen. 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 
Die Klage müssen Sie innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe dieser Steuerfest-
setzung beim Bayerischen Verwaltungsge-
richt in Würzburg, Burkarderstraße 26, 
97082 Würzburg schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts erheben. In der Klage 
müssen Sie den Kläger, den Beklagten Ge-
meinde Michelau den Gegenstand des Kla-
gebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie 
einen bestimmten Antrag stellen und die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel angeben. Der Klageschrift sollen 
Sie diese öffentliche Bekanntmachung in 
Urschrift oder Abschrift beifügen. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen Sie Abschrif-
ten für die übrigen Beteiligten beifügen. 
 
Gemeinde Michelau, 02.01.2019 
gez. Siegfried Ständecke 
1. Bürgermeister 
 

 

Wohnraum für anerkannte  
Flüchtlinge 

 
Durch die Auflösung der Dezentralen Unter-
künfte im Landkreis Schweinfurt spitzt sich 
die Wohnraumsituation weiter zu: Die Woh-
nungssuche auf dem freien Markt für aner-
kannte Flüchtlinge, die aus den Unterkünf-
ten des Landkreises ausziehen, gestaltet 
sich nach wie vor extrem schwierig. Daher 
appellieren das Landratsamt Schweinfurt 
und die Gemeinde Michelau i. Stgw. erneut, 
Wohnungen auch an anerkannte Flücht-
linge zu vermieten. Bitte wenden Sie sich di-
rekt ans Landratsamt Schweinfurt  oder an 
den 1. Bürgermeister 

Räum- und Streupflicht 
 

Die kalte Jahreszeit ist angebrochen! Zur 
Aufrechterhaltung der Reinlichkeit und Si-
cherheit hat die Gemeinde Michelau eine 
„Verordnung über die Reinhaltung und 
Reinigung der öffentlichen Straßen und 
die Sicherung der Gehbahnen im Winter“ 
erlassen. 
Nach Maßgabe dieser Verordnung haben 
die Vorder- und Hinteranlieger, die an ihr 
Grundstück angrenzenden Gehwege bzw. – 
bei Straßen ohne Gehweg – eine Gehbahn 
von mindestens 0,50 m Breite von Schnee 
zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eis-
glätte mit Sand oder anderen geeigneten 
Mitteln (jedoch nicht mit ätzenden Stoffen) 
zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. 
Mit Sicherungsmaßnahmen ist werktags ab 
07.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen 
ab 08.00 Uhr zu beginnen. Die Maßnahmen 
sind bis 20.00 Uhr so oft zu wiederholen, wie 
es zur Verhütung von Gefahren für Leben, 
Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforder-
lich ist. 
Es wird außerdem darauf hingewiesen, 
dass der geräumte Schnee oder die Eis-
reste neben der Gehbahn so zu lagern sind, 
dass der Verkehr nicht gefährdet oder er-
schwert wird. 
 Ist das nicht möglich, haben die Vorder- 
und Hinterlieger das Räumgut spätestens 
am folgenden Tag von der Straße zu entfer-
nen!  
Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlauf-
schächte und Fußgängerüberwege sind bei 
der Räumung freizuhalten. 
Im Interesse der Sicherheit aller Fußgänger 
bitten wir Sie, der Räum- und Streupflicht 
nach Maßgabe der oben genannten Verord-
nung nachzukommen. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Immer auf dem Laufenden 
 
mit dem digitalen Gemeinde-Rundbrief  
(NEWSLETTER). Dort erfahren Sie z.B. 
Straßensperren, Probealarme, Gemeinde-
veranstaltungen, Stellenangebote in der 
Gemeinde und Gerolzhofen u.v.m.  
Wenn Sie sich eintragen lassen wollen,  
senden Sie ihre Mailadresse(n) an:  
rathaus@michelau.de 

 

mailto:rathaus@michelau.de
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Lehrgang „Qualifizierung in der 
Hauswirtschaft“ – fit für den Wie-
dereinstieg in den Beruf 
 
Hauswirtschaftliche Fachkräfte sind ge-
sucht. Was früher fast ausschließlich privat 
geleistet wurde, wird heute immer öfter in 
professionelle Hände gelegt. Berufe rund 
um die Hauswirtschaft gewinnen immer 
mehr an Bedeutung: Sie sind modern, at-
traktiv und perspektivenreich. 
Am Dienstag, 7. Mai 2019 beginnt am Amt 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Schweinfurt wieder ein neuer Lehrgang 
„Qualifizierung in der Hauswirtschaft“. Der 
Unterrichtstag ist einmal wöchentlich diens-
tags von 8.15  - 14.00 Uhr und dauert 1 ½ 
Jahre. Die Informationsveranstaltung findet 
am Dienstag, 29. Januar 2019 in der Aula 
statt von 10.00 Uhr bis ca. 12 Uhr. Alle Inte-
ressenten und Interessentinnen sind dazu 
herzlich eingeladen.  
Der Lehrgang vermittelt hauswirtschaftli-
ches Grundwissen in Theorie und Praxis 
und hilft so, den Alltag rationell zu organisie-
ren. Die Teilnehmer erfahren, wie im Haus-
halt zeit- und kostensparend und dabei 
nachhaltig gewirtschaftet werden kann. Er 
vermittelt Kompetenzen zur Ernährung und 
Küchenpraxis oder zeigt wie sich die Haus-
frau oder der Hausmann Freiräume schafft 
für Familie, Freizeit oder einen Wiederein-
stieg in den Beruf. Ziel des Lehrganges ist 
es außerdem, die Teilnehmer angemessen 
zu schulen, damit sie bei Angeboten zur 
„Unterstützung im Alltag nach dem Pflege-
stärkungsgesetz“ eingesetzt werden kön-
nen. 
Der Lehrgang unterstützt auch den, der die 
hauswirtschaftlichen Kenntnisse für eine Er-
werbstätigkeit nutzen will: z. B. für einen be-
ruflichen Neustart mit einem hauswirtschaft-
lichen Berufsabschluss, der am Ende des 
Lehrgangs erworben werden kann.  
Was viele nicht wissen: Hausfrauen oder –
männer, die mindestens 4 ½ Jahre lang in 
Vollzeit einen Haushalt geführt haben, dür-
fen nach § 45.2 des Berufsbildungsge-

setzes eine staatliche Prüfung als Hauswirt-
schafter/-in ablegen.  
Nähere Information unter: 
http://www.aelf-sw.bayern.de/bildung/haus-
wirtschaft/index.php oder telefonisch unter 
09721 80 87-210. 
 

 

Stellenangebot 
 
Zustellersuche in Michelau OT Sudrach 
 

Ich suche ab 01.02.2019 einen neuen 
Stammzusteller der Mainpost für den Orts-
teil Sudrach. 
Die Zustellung erfolgt in den frühen Mor-
genstunden bis 6.00 Uhr, es sind aktuell 
ca. 17 Zeitungen die  
von Montag bis Samstag zugestellt werden 
müssen, zusätzlich sind in dem Gebiet 
noch Briefe von Dienstag bis Samstag 
zu  verteilen. 
Der Verdienst liegt zwischen 175,00 und 
190,00 € und es besteht ein Urlaubsan-
spruch von 24 Tagen. 
Wer Interesse hat kann mich gerne anrufen 
oder anschreiben. 
 

Roland Kuhn 

Main-ZustellService GmbH 
Berner Straße 2 
97084 Würzburg 
 
Telefon: +49 97 21 / 548 - 8731 
Telefax: +49 97 21 / 548 - 8733 
Mobil:    +49 171 / 4127314 
 

 

Infotag Bayernkolleg 
 
Am 01. Februar 2019 lädt das Bayernkol-
leg Schweinfurt zu seinem Infotag ein.  
Das Bayernkolleg bietet Erwachsenen, die 
bereits eine Berufsausbildung abgeschlos-
sen haben, die Möglichkeit, auf dem Zwei-
ten Bildungsweg Abitur zu machen – und 
das kostenlos. Für Frauen und Männer mit 
Migrationshintergrund bieten wir spezielle 
Klassen an.  Um 19:00 Uhr beginnen die In-
foveranstaltungen. Mehr Informationen fin-
den Sie auf unserer Homepage: 
www.bayernkolleg-sw.de oder rufen Sie uns 
an: 09721/475930. 

http://www.aelf-sw.bayern.de/bildung/hauswirtschaft/index.php
http://www.aelf-sw.bayern.de/bildung/hauswirtschaft/index.php
http://www.bayernkolleg-sw.de/
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Rund um die Ernährung 
 
Angebote für Familien, Groß- und Tages-
eltern mit Kindern bis zu drei Jahren 
 
Ene meene muh - jetzt komm ICH dazu? 
2-teiliger Theoriekurs 
Gesunde Ernährung und ein gutes Essver-
halten sind wichtige Elemente für lebens-
lange Gesundheit und Wohlbefinden. Die 
Basis zu einem genussvollen, gesunden 
Essverhalten wird in den ersten zwei bis drei 
Lebensjahren gelegt. Sie erhalten Informati-
onen zu wichtigen frühkindlichen Erfahrun-
gen beim Essen, Rituale, Rhythmen und die 
Regeln, die das Essen begleiten.  
Referentin: Nicole Erfurth 
Termin: Di, 05.02. und 19.02.2019, 
jeweils 18:00 – 19:30 Uhr 
Ort: Ubiz Oberschleichach, 
Pfarrer-Baumann-Str. 17 
Termin: Di, 13.02. und 27.02.2019, 
jeweils 18:00 – 19:30 Uhr 
Ort: VHS Gerolzhofen/ Pestalozzistraße 8 
 
Hallo Löffel - Einführung der ersten Bei-
kost 
1-teiliger Kurs in Theorie und Praxis 
Referentin: Michaela von der Linden 
Termin: Mi, 06.02.2019, 14:00 – 15:30 Uhr 
Ort: Mehrgenerationenhaus Haßfurt, 
Am Marktplatz 10 
 
Der Familientisch geht weiter - Ran an 
den Tisch  
Gemeinsam essen macht nicht nur satt und 
zufrieden, es stärkt auch den Familiensinn. 
Sie erfahren wie Ihr Kind im zweiten Le-
bensjahr am Familienessen stressfrei teil-
nehmen kann. Wir stellen Ihnen eine alters-
gemäße Ernährung nach der Ernährungs-
pyramide vor. Die an-schließende prakti-
sche Einheit wird Sie überzeugen, dass eine 
aus-gewogene Ernährung auch Ihren Kin-
dern gut schmeckt.  
Kurs in Theorie und Praxis 
Referentin: Elfriede Zettelmeier 
(Ernährungsfachfrau) 
Termin: Fr, 08.02.2019, 09:30 – 12:00 Uhr 
Ort: VHS Stadt Haßfurt, Mainmühle, 
Ringstraße 16 
 
 

Termin: Fr, 15.02.2019, 09:30 – 12:00 Uhr 
Ort: CVJM-Heim, Hauptstr. 5, 
Rentweinsdorf 
 
Drunter und drüber 
Ein bewegungsförderndes Umfeld, in dem 
sich Kinder nach Lust und Laune bewegen 
können ist förderlich für die gesamte Ent-
wicklung! Kinder erfahren Es werden alters-
gerechte praktische Übungsanregungen für 
Sinneswahrnehmungen, motorische Fertig-
keiten wie Kraft, Balance, Koordination, 
Ausdauer und Beweglichkeit spielerisch 
vermittelt. 
Für Eltern mit Kindern von 1 ½ - 3 Jahren. 
Referentin: Uli Schmittkecht 
Termin: Mo, 11.02.2019, 15:00-16:30 Uhr 
Ort: Schweinfurt/ Familienstützpunkt 
Oberndorf, Kettelerstr. 5 
Termin: Do, 21.02.2019, 09:00–10:30 Uhr 
Ort: Schweinfurt/ Familienstützpunkt 
Bergl, Hermann-Barthel-Str. 17 
 
Augen auf beim Lebensmittelkauf 
Kurs in Theorie und Praxis 
Die Auswahl an Babynahrungen ist riesig. 
Welche Logos und Siegel sind verlässlich?  
Nach einer theoretischen Einführung in die 
Lebensmittel- und Säuglingsnahrungskenn-
zeichnung geht es zum Einkaufstraining in 
einen Markt. Es wird einen Überblick über 
die einzelnen Produktgruppen gegeben. 
Referentin: Antje Omert 
Termin: Mi, 27.02.2019, 10:00 – 12:00 Uhr 
Ort: Schweinfurt/ E-Center Höchner, 
Oskar-von-Miller Str. 6 
Weitere Kurse und Zusatztermine unter: 
www.AELF-sw.bayern.de/Kurse 
 
 

 
 

Eigenheimer-Verein 
 
In die Vorstandschaft des Eigenheimer-
Vereins wird ein Schriftführer gesucht. 
Bei Interesse bitte melden bei 1. Vorstand 
Christine Winkler, Tel. 09382-315060. 
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Sofern ihr behandelnder Arzt bzw. Hausarzt 
nicht erreichbar ist können Sie in dringen-
den Fällen einen Arzt des ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes über Tel. 116 117  
(kostenfrei) erreichen. In lebensbedrohli-
chen Fällen wenden Sie sich an Tel. 112 
 

 
Den Apothekennotdienst finden Sie auf der 
Homepage der Bayerischen Landesapothe-
kerkammer unter  
http://www.lak-bayern.notdienst-portal.de 
 

 
 

Michelau 
19.01., 11:45 Uhr, 
Probealarm 
 

 

Prüßberg 
19.01., 19.30 Uhr 
Jahreshauptversammlung 
 

 

Hundelshausen 
16.03., 20:00 Uhr 
Jahreshauptversammlung 
 

 
 
 
 
 
 

Über die zahlreichen Glückwünsche und 
Geschenke anlässlich meines 60. Geburts-
tages habe ich mich sehr gefreut. Ich be-
danke mich recht herzlich und sage  
„Vergelts Gott“. 
Ein besonderer Dank gilt der Heimatkapelle 
Michelau sowie der DJK. 
Vielen Dank an ALLE!! 
 
Barbara Johannes 

 
 
Wenn Vorankündigungen zu Veranstal-
tungen (auch Programme oder Veranstal-
tungsbeschreibungen) im Gemeindeblatt 
veröffentlicht werden sollen, dies bitte f rüh-
ze i t ig  mitteilen! 
 

 

Anmeldetage 2019 
Kindergarten Michelelau 
29.-31.01.2019 mit telefonischer Voranmel-
dung, Tel.: 09382/4544 
 

 

Aktionstag der Eigenheimer 
23.02.2019 Wir bauen Vogelhäuschen und 
Insektenhotels 
 

 

Faschingsgaudi 
Eigenheimer und Dorfjugend 
02.03.2019, Schule Michelau 
 

 

Kinderfasching der DJK 
04.03.2019, 13:33 Uhr 
Sportheim Prüßberg 
 

 

Weißwurstessen der DJK 
05.03.2019, 10:30 Uhr 
Sportheim Prüßberg 
 

 

Mau-Mau Turnier der DJK 
05.03.2019, 14:00 Uhr 
Sportheim Prüßberg 
 

 

Weinbauverein 
Generalversammlung 
09.03.2019, 19:30 Uhr 
Ort wird noch bekannt gegeben 
 

 
 

             D a n k e  
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TAGESSEMINARE für ELTERN  
 
Eltern-Check I-III 2019 
mit Kinderbetreuung vor Ort 
 
Eltern-Check I für Eltern mit Kindern bis 
3 Jahren am Samstag, 06. April 2019 mit 
den Themen: Entwicklung und Erziehung, 
„Rund um´s Kind“ – Kinderpflege, Erste 
Hilfe am Kind und Unfallverhütung. 
 
Eltern-Check II für Eltern mit Kindern ab 
3 Jahre bis Einschulalter am Samstag, 
04. Mai 2019 mit den Themen: Entwicklung 
und Erziehung, „Fit in den Tag“ – gesunde 
Ernährung, „Heute Kindergartenkind – mor-
gen Schulkind“. 
 
Eltern-Check III für Eltern mit Kindern ab 
Einschulalter aufwärts am Samstag, 25. 
Mai 2019 mit den Themen: Entwicklung 
(Vor-/Pubertät) und Erziehung, Kommunika-
tion und Zuhören, Informationen und Tipps 
zum Umgang mit Medien. 
 
Jeweils von 9.00-16.00 Uhr im Karl-Beck-
Haus - Schullandheim und Jugendbegeg-
nungsstätte- in Reichmannshausen. Teil-
nahmegebühr 15€ pro Erwachsener. Die 
Kosten beinhalten Referentengebühr, Infor-
mationsmaterialien, Kinderbetreuung sowie 
Mittagessen und Kaffee pro Erwachsenen 
inklusive Kinder.  
 
Anmeldung ab sofort und nähere Infor-
mationen unter: 
Kommunale Jugendarbeit, Landkreis 
Schweinfurt,Telefon:09721/55-519, 
koja@lrasw.de, 
www.landkreis-schweinfurt.de/koja. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mixer, Bügeleisen & Co jetzt auch 
zum Kompostplatz / Wertstoffhof 
Gerolzhofen  
 
 

Gesammelt werden alle „handlichen“ 
Elektrogeräte:  
Bügeleisen, Mixer, Staubsauger, Toaster, 
Fritteusen, Kaffeemaschinen, Wasserko-
cher, elektrische Werkzeuge, Computer, 
Bildschirme, Radios, Video- und DVD-Re-
corder, elektr. Spielekonsolen (wie Nin-
tendo, Gameboy, …), Kabel, Telefone, Han-
dys, Rauchmelder und ähnliches. 
 
Nicht angenommen werden: Große Fern-
seher und Großgeräte wie Kühlschränke, 
Gefriertruhen, Wasch- und Spülmaschinen, 
Elektroherde, Mikrowellengeräte, …  
Diese größeren Elektrogeräte können Sie 
weiterhin zur Sperrmüllabholung anmelden 
oder kostenfrei zum Abfallwirtschaftszent-
rum Rothmühle bringen.  
 
Elektrogeräte enthalten viele wertvolle Roh-
stoffe (z.B. sog. „seltene Erden“), die immer 
knapper werden und nur mit großem Auf-
wand und unter erheblichen Umweltbelas-
tungen abgebaut werden können. Deshalb 
ist es wichtig, dass Elektrogeräte nicht in der 
Restmülltonne oder bei illegalen Schrott-
sammlern landen, sondern einem hochwer-
tigen Recycling zugeführt werden.  
 
Informationen zu diesem Thema finden Sie 
auch auf unserer Homepage  
www.ihr-umweltpartner.de. Bei Fragen kön-
nen Sie sich wie gewohnt an die Abfallbera-
tung wenden unter Tel. 09721/55-546 oder 
per  
E-Mail unter abfallberatung@lrasw.de. 
 
Zur Erinnerung: Die Öffnungszeiten am 
Kompostplatz in Gerolzhofen haben sich 
geändert:  
 
November bis März: 
Montag:  13.00 – 16.00 Uhr  
Freitag:   08.00 – 12.00 Uhr 
und         13.00 – 16.00 Uhr 
jeden 1. Samstag im Monat: 
               08.00 – 12.00 Uhr  
April bis Oktober: 
Montag:  13.00 – 16.00 Uhr 
Freitag:   08.00 – 12.00 Uhr 
und         13.00 – 16.00 Uhr  
jeden Samstag: 08.00 – 12.00 Uhr 
 

mailto:koja@lrasw.de
http://www.ihr-umweltpartner.de/
mailto:abfallberatung@lrasw.de
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Sprechstunde: 
Termine mit dem Bürgermeister bitte fernmündlich vereinbaren. 

Auch Mailnachrichten werden regelmäßig abgerufen. 
 

Amtsblatt 
der Gemeinde Michelau i. Stgw. 

erschienen am 19. Jan. 2019 
Auflage 520 Stück 

kostenlos verteilt an alle Haushalte 
 

V.i.S.d.P. Ständecke,1. Bürgermeister 

Erreichbarkeiten 
Verwaltung   09382/6070 
Bürgermeister  09382/316751 
Mobil    0171/4580078 
Priv.    09382/3184830 
Bauhof   09382/315775 
Internet:   www.michelau.de 
Mail:    rathaus@michelau.de 


